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Editorial 
Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen 
einen guten Start und begrüßen Sie herz-
lich zur ersten Ausgabe des “IFRS-
Bulletin” in 2011, mit der wir Sie wie 
bereits im letzten Jahr über aktuelle und 
bedeutsame Entwicklungen der IFRS in-
formieren wollen. 

Die angekündigte Übernahme der 
Improvements to IFRS 2010 steht noch 
aus, sodass es auf europäischer Ebene im 
letzten Quartal zu keiner Übernahme in 
EU-Recht kam. Das Arbeitsprogramm des 
IASB brachte allerdings einige Neuerungen 
hervor. Neben einem Exposure Draft zum 
Hedge Accounting wurden auch partielle 
Änderungen an IFRS 1, IFRS 7 und IAS 12 
veröffentlicht. Schließlich wurde auch der 
Management Commentary als unverbindli-
che Vorgabe zur Lageberichterstattung  

veröffentlicht sowie IFRS 9 um die bilan-
zielle Abbildung von finanziellen Verbind-
lichkeiten ergänzt. 

Im Blickpunkt stehen dieses Mal die Rege-
lungen zur Konsolidierung von Gemein-
schaftsunternehmen infolge des lang 
erwarteten Abschlusses des Projektes 
joint arrangements mit der Folge der 
Abschaffung der Quotenkonsolidierung. 

Unsere Fachmitarbeiter der Zentralabtei-
lung Internationale Rechnungslegung der 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
stehen Ihnen gerne für weitere Auskünfte 
zur Verfügung und beraten Sie natürlich 
gerne in allen weiteren Fragen zur inter-
nationalen Rechnungslegung mit Bedeu-
tung für Ihr Unternehmen. 
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN  
EU-RECHT 

1.1. Keine Übernahmen in EU-Recht 

Im letzten Quartal kam es auf europäischer Ebene zu 
keiner Übernahme in EU-Recht. 

1.2. Aktivitäten auf europäischer Ebene 

Am 13. Oktober 2010 hat die Europäische Kommission 
das Grünbuch zum „Weiteren Vorgehen im Bereich der 
Abschlussprüfung: Lehren aus der Krise“ vorgelegt. 
Ziel des Grünbuchs ist es laut des zuständigen Kommis-
sars Barnier den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer 
sowie seine Glaubwürdigkeit zu stärken und verloren 
gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Im Mittel-
punkt steht die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer. 
Hinterfragt wird insbesondere die Funktion der Prü-
fungsgesellschaften als Berater und Prüfer des glei-
chen Unternehmens. Weiterhin wird probelamtisiert, 
warum Gesellschaften ihre Abschlussprüfer über Jahr-
zehnte beibehalten und diese selbst auswählen und 
bezahlen. Das Grünbuch fragt auch, inwiefern eine 
Förderung des Wettbewerbs vorangetrieben werden 
kann und ob eine Vereinfachung der Abschlussprü-
fungspflichten für kleine und mittelgroße Unterneh-
men sinnvoll ist. 

Diskutiert werden Maßnahmen in allen Branchen. Das 
Grünbuch hat somit auch Auswirkungen für den Mittel-
stand, obgleich sein Anlass eher Probleme waren, die 
bei der Prüfung großer börsennotierter  
(Finanz-)Unternehmen offenbar wurden. Wieweit das 
Grünbuch die richtigen Fragen bzw. Antworten ent-
hält, muss an dieser Stelle offen bleiben. 

 
2. AKTUELLE VERÖFFENTLICHUNGEN 

DES IASB 

2.1. Additions to IFRS 9 for Financial Liability 
Accounting 

Das Projekt zur Verbesserung der Vorschriften zur 
Bilanzierung von Finanzinstrumenten gem. IAS 39 („Fi-
nanzinstrumente: Ansatz und Bewertung”) ist vom 
IASB in mehrere Phasen aufgeteilt worden. Am 28. 
September 2010 wurde IFRS 9 um Vorgaben zur Bilan-
zierung finanzieller Verbindlichkeiten ergänzt und 
damit die Phase "Klassifizierung und Bewertung" für 
Finanzinstrumente abgeschlossen. Der in 2009 erschie-
nene IFRS 9 hatte sich ausschließlich mit Finanzin-
strumenten auf der Aktivseite beschäftigt.  

IFRS 9 führt die Vorgaben für die Bilanzierung finanzi-
eller Verbindlichkeiten aus IAS 39 weitgehend fort und 
belässt es in den wichtigsten Anwendungsfällen bei 
einer Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskos-
ten. Ausgenommen von einer Bewertung zu fortgeführ-
ten Anschaffungskosten sind auf der Passivseite ledig-
lich Handelsbestände und Derivate sowie finanzielle 

Verbindlichkeiten, für welche die fair-value-Option 
ausgeübt wurde. Als Konsequenz der Fortführung der 
bisherigen Klassifizierungs- und Bewertungsregeln 
besteht auch nach künftigem Recht - im Gegensatz zu 
finanziellen Vermögenswerten wo die Abspaltung ein-
gebetteter Derivate aufgehoben ist - eine Verpflich-
tung zur Abspaltung eingebetteter Derivate 
(IFRS 9.BC4.91). Bei der Emission strukturierter Pro-
dukte wird somit weiterhin an den Vorgaben des split 
accounting festgehalten, es besteht daher keine Sym-
metrie der Vorgaben für finanzielle Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten. 

Die wenigen Änderungen für die bilanzielle Abbildung 
und Bewertung von Verbindlichkeiten beschränken sich 
auf die Kategorie "held for trading" und entsprechend 
gewillkürte Verbindlichkeiten. Eine "hilfsweise" Bewer-
tung zu Anschaffungskosten (at cost) für Derivate, die 
sich auf nicht börsennotierte Eigenkapitalinstrumente 
beziehen (etwa GmbH-Anteile), ist nicht mehr zuläs-
sig. Bei Ausübung der fair-value-Option für finanzielle 
Verbindlichkeiten sind besondere Bewertungs- und 
Ausweisvorschriften beachtlich. Die fair-value-
Bewertung gewillkürter Finanzverbindlichkeiten ist - 
das Vorliegen eines accounting mismatch ausgeklam-
mert - wie folgt vorzunehmen:  

 Fair-value-Änderungen von Anfang bis zum Ende 
der Periode sind vollständig in der Gesamtergebnis-
rechnung zu erfassen. 

 Dabei ist jedoch zwischen dem auf die Änderung 
des eigenen Kreditrisikos entfallenden Anteil der 
Wertänderung und sonstigen (insbesondere markt-
induzierten) Wertänderungen zu unterscheiden. 

 Die kreditrisikobedingte Wertänderung ist im other 
comprehensive income (OCI) zu berücksichtigen, 
die sonstigen Wertänderungen sind GuV-wirksam. 

 Eine spätere Umgliederung aus dem OCI in die GuV 
(recycling) ist nicht zulässig. Zur Ermittlung des auf 
das eigene Kreditrisiko entfallenden Anteils der 
fair-value-Änderung sind die Vorgaben in IFRS 7.B4 
heranzuziehen. 

Bei Ausübung der fair-value-Option wegen eines 
accounting mismatch sowie den (originären und deri-
vativen) finanziellen Verbindlichkeiten der Kategorie 
"held for trading" scheidet eine Aufteilung der fair-
value-Änderung aus; eine ergebniswirksame Erfassung 
ist geboten.  

Die Erweiterung von IFRS 9 um finanzielle Verbindlich-
keiten führte auch zu Anpassungen der Offenlegungs-
vorschriften in IFRS 7. U.a. wurden geändert: 

 Die bislang generellen Offenlegungsvorschriften in 
IFRS 7.10 für die Ausübung der fair-value-Option 
für eine finanzielle Verbindlichkeit gelten fortan 
nur dann, wenn die Option ausgeübt wurde und die 
kreditrisikobedingten Zeitwertänderungen im OCI 
zu erfassen sind.  

 Der neue IFRS 7.10A verlangt die Offenlegung der 
kreditrisikobedingten Zeitwertänderungen bei Aus-
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übung der fair-value-Option. Weiterhin wird in 
IFRS 7.11(a) eine detaillierte Beschreibung der Me-
thoden gefordert. Künftig ist eine Angabe der Me-
thoden, die zur Ermittlung der kreditrisikobeding-
ten Zeitwertänderungen angewandt wurden sowie 
eine Erklärung für deren Anwendung vorgesehen. 

Ein endorsement für IFRS 9 steht aber weiterhin aus. 

Literatur: Christian, PiR 1/2011, S. 6ff. 

2.2. Amendments to IFRS 7 Disclosures - Trans-
fers of Financial Assets 

Am 7. Oktober 2010 hat das IASB Änderungen an IFRS 7 
im Zusammenhang mit dem nicht mehr verfolgten 
Projekt Derecognition veröffentlicht. Entgegen der 
ursprünglichen Zielsetzung des Projektes die Ausbu-
chungsregeln selbst zu überarbeiten, enthält die Ände-
rung nur eine Erweiterung der Angabepflichten bei 
Übertragung von finanziellen Vermögenswerten (etwa 
Verbriefungen). Die Änderung sieht erweiterte Offen-
legungsvorschriften vor, um bei übertragenen aber 
nicht oder nicht vollständig ausgebuchten finanziellen 
Vermögenswerten die Beziehung zwischen diesen Ver-
mögenswerten und den zugehörigen Verbindlichkeiten 
zu zeigen. So ist z.B. die Art der Chancen und Risiken, 
denen das Unternehmen ausgesetzt ist, anzugeben. 
Weiterhin ist bei ausgebuchten finanziellen Vermö-
genswerten Art und Risiko aus dem anhaltenden Enga-
gement offenzulegen. Vorgesehen ist hier u.a. die 
Angabe des maximalen Verlustpotenzials aus dem 
anhaltenden Engagement sowie eine Restlaufzeiten-
analyse zukünftiger Zahlungsabflüsse. 

Die Änderungen sind auf Geschäftsjahre verpflichtend 
anzuwenden, die am oder nach dem 1. Juli 2011 be-
ginnen, eine vorzeitige Anwendung ist zulässig. Im 
ersten Jahr der Anwendung sind Unternehmen von 
Vergleichsangaben für Vorperioden befreit. Eine Über-
nahme in EU-Recht wird für Q2/2011 erwartet. 

2.3. Amendments to IFRS 1 - Severe Hyperin-
flation and Removal of Fixed Dates for First-
time Adopters 

Das IASB hat am 20. Dezember 2010 Änderungen an 
IFRS 1 vorgenommen. Die Änderungen beruhen auf 
dem im September veröffentlichten ED/2010/10 - 
Removal of Fixed Dates for First-time Adopters sowie 
dem ED/2010/12 - Severe Hyperinflation. Die erste 
Änderung betrifft IFRS-Erstanwender, deren funktiona-
le Währung im Übergangszeitpunkt auf IFRS als hyper-
inflationär gilt. Hiernach dürfen die betreffenden 
Vermögenswerte und Schulden in der Eröffnungsbilanz 
zum fair value bewertet werden. Die zweite Änderung 
betrifft den Übergangszeitpunkt auf die IFRS. Die für  
bestimmte Ausnahmen bisher bestehende Erleichte-
rung für Vorgänge aus der Zeit vor dem  „1. Januar 
2004“ wird durch „Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS“ 
ersetzt. Die Änderung ist anzuwenden auf Berichtspe-
rioden beginnend am oder nach dem 1. Juli 2011, eine 

vorzeitige Anwendung ist möglich. Eine Übernahme in 
EU-Recht wird für Q3/2011 erwartet. 

2.4. IAS 12 - Deferred Tax: Recovery of Under-
lying Assets 

Das IASB hat am 20. Dezember 2010 eine Änderung an 
IAS 12 veröffentlicht. Grundlage der Änderung stellt 
der am 10. September 2010 veröffentlichte 
ED/2010/11 dar. Die Änderungen beziehen sich auf die 
Bewertung latenter Steuern. In der derzeitigen Fas-
sung des IAS 12 hängt die Bewertung latenter Steuern 
bei gespaltenen Steuersätzen (capital gain taxes)  
davon ab, ob der Buchwert eines Vermögenswerts 
zukünftig voraussichtlich durch Veräußerung oder 
Nutzung realisiert werden kann (IAS 12.51). Die Neure-
gelung sieht die Einführung einer widerlegbaren Ver-
mutung vor, nach der bestimmte Vermögenswerte 
vollumfänglich durch Veräußerung realisiert werden, 
wenn dem Unternehmen nicht eindeutige Hinweise 
dafür vorliegen, dass die Verwertung/Nutzung auch 
auf eine andere Art und Weise erfolgt. Während der 
ED eine Anwendung auf zum fair value bewertete 
Renditeimmobilien, Sachanlagen sowie immaterielle 
Vermögenswerte vorsah, beschränkt sich die endgülti-
ge Fassung lediglich auf Renditeimmobilien. Der Grund 
für die Einschränkung liegt in der angeführten Kritik, 
dass Sachanlagevermögen nicht mit der Absicht einer 
(kurzfristigen) Veräußerung gehalten wird. Die Leitli-
nien wurden in IAS 12 integriert und SIC 21 im Rahmen 
der Überarbeitung zurückgenommen. Die Änderung ist 
auf Geschäftsjahre beginnend am oder nach dem 01. 
Januar 2012 anzuwenden. Eine Übernahme in EU-
Recht steht noch aus, wird aber für Q3/2011 erwartet. 

Literatur: Fischer, PiR 11/2010, S. 329ff. 

2.5. ED/2010/13 - Hedge Accounting 

Am 9. Dezember 2010 hat das IASB den ED/2010/13 -
Hedge Accounting veröffentlicht, der die dritte und 
letzte Phase des Gesamtprojekts zur vollständigen 
Überarbeitung und Ersetzung von IAS 39 darstellt. Laut 
ED soll sich die Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 
zukünftig enger am unternehmensinternen Risikoma-
nagement orientieren. Bei der Würdigung von Siche-
rungsgeschäften und –beziehungen wird in Zukunft 
vordergründig das Risikomanagement des Unterneh-
mens zu würdigen sein. Die für die Praxis wesentlichen 
Änderungen gegenüber den bestehenden Regelungen 
in IAS 39 sollen nachfolgend kurz dargestellt werden: 

 Sicherbare Grundgeschäfte: Mehrere Grundge-
schäfte dürfen unter den neuen Bedingungen auch 
zu einem Portfolio zusammengefasst bzw. ein ein-
zelnes Grundgeschäft in Komponenten zerlegt wer-
den. Nach geltendem Recht ist für nicht-finanzielle 
Vermögenswerte und Schulden lediglich eine sepa-
rate Absicherung von Fremdwährungsrisiken zuläs-
sig. Die Abbildung eines Grundgeschäfts bzw. ein-
zelner Risiken in einer Sicherungsbeziehung setzt 
allerdings deren zuverlässige Bewertbarkeit voraus. 
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 Änderung der Effektivitätsanforderungen: Die Bi-
lanzierung von Sicherungsbeziehungen setzt unver-
ändert eine formelle Dokumentation der Zuord-
nungsentscheidung von Grundgeschäft und Siche-
rungsinstrument sowie jeweils eine Effektivitäts-
messung voraus. Letztere soll nun systematisch er-
folgen, indem schon bei Begründung der Siche-
rungsbeziehung eine Erwartungshaltung hinsichtlich 
der Effektivität zu bilden und dann laufend mit 
dem tatsächlichen Grad der Effektivität abzuglei-
chen ist (hedge effectiveness assessment). Bei der 
Überwachung der Effektivität ist jedoch nicht die 
Einhaltung einer vordefinierten Schwankungsbreite 
von 80% bis 125% gefordert. Gefordert ist auch kei-
ne vollkommene Effektivität (100%), vielmehr sol-
len die zuvor dokumentierten Ziele der Risikoabsi-
cherung in einem hohen Maße erreicht werden. 
Einschränkend darf die Risikoneutralisierung aber 
kein Zufallsprodukt sein (unbiased result). 

 Beendigung von Hedgebeziehungen: Bei im Zeitab-
lauf nachlassender Effektivität muss ggf. eine An-
passung der Sicherungsbeziehung erfolgen. Die Auf-
lösung von Sicherungsbeziehungen ist demnach 
nicht allein aufgrund einer neutralisierbaren Inef-
fektivität zulässig. Zwar ist ein Wahlrecht zur Auf-
lösung von Sicherungsbeziehungen im Gegensatz zu 
den bestehenden Regelungen nicht mehr vorgese-
hen. Allerdings erscheint die neue Vorgabe, 
Hedgebeziehungen nur im Fall einer Änderung im 
Risikomanagement zwingend aufzulösen, ermes-
sensbehaftet. 

 Fair value hedges: Die Bilanzierung von fair value 
hedges nähert sich dem (unveränderten) cashflow 
hedge accounting an. Wertänderungen des Grund- 
und Sicherungsgeschäfts sind zukünftig beidseitig 
ergebnisneutral im OCI auszuweisen, soweit der 
hedge effektiv ist. Bei Ineffektivitäten ist der inef-
fektive Teil der Sicherungsbeziehung aus dem OCI 
dennoch erfolgswirksam umzubuchen. Im bilanziel-
len Ausweis des Grundgeschäfts ergibt sich eben-
falls eine Neuerung, indem künftig die durch ein 
Sicherungsinstrument dem Grunde nach abgesi-
cherten fair value-Schwankungen während des Be-
stehens der Sicherungsbeziehung offen unter dem 
Bilanzposten des Grundgeschäfts auszuweisen sind. 

 Cashflow hedges: Wertschwankungen aus Siche-
rungsinstrumenten, die künftige cashflows absi-
chern sollen, sind wie bisher mit ihrem effektiven 
Teil erfolgsneutral im OCI in einer gesonderten 
Rücklage (cashflow hedge reserve) anzusammeln. 
Mit Eintritt des gesicherten Zahlungsstroms sind die 
angesammelten Wertschwankungen immer dann 
erfolgsneutral umzubuchen, wenn der Zahlungsmit-
telzufluss bzw. -abfluss in dem Ansatz einer nicht-
finanziellen Schuld bzw. eines nicht-finanziellen 
Vermögenswerts mündet. Minderungen der Rückla-
ge sind dabei zukünftig zwingend als Buchwertan-
passung (basis adjustment) eines nicht-finanziellen 
Vermögenswerts bzw. einer nicht-finanziellen 

Schuld zu erfassen (Streichung des bisherigen 
Wahlrechts des IAS 39.98). 

 Anhang: IFRS 7 wird um detaillierte Offenlegungs-
vorschriften ergänzt, u.a. zur Risikomanagement-
strategie, zu Effekten der Risikoabsicherung auf 
die Höhe, den zeitlichen Anfall sowie die Unsicher-
heit von künftigen Zahlungsmittelzuflüssen und  
-abflüssen sowie zu den quantitativen Auswirkun-
gen der Bilanzierung von Sicherungsinstrumenten 
auf die Gesamtergebnisrechnung, die Bilanz sowie 
die Eigenkapitalveränderungsrechnung. 

Die Kommentierungsfrist zum ED läuft noch bis zum 9. 
März 2011. Vorgesehen ist eine Integration der Vor-
schläge in den bestehenden IFRS 9 in Q2/2011. 

2.6. Practice Statement Management Commen-
tary 

Das IASB hat am 8. Dezember 2010 das Practice 
Statement Management Commentary veröffentlicht. Es 
handelt sich hierbei um die erste Veröffentlichung des 
IASB dieser Art. Das Practice Statement enthält Leitli-
nien für die Erstellung und Darstellung eines den IFRS-
Abschluss erläuternden und ergänzenden Berichts 
(Lagebericht) sowie die Beschreibung von Grundsät-
zen. Das Practice Statement selbst stellt keinen IFRS 
dar, enthält somit keine verpflichtenden und konkre-
ten Vorgaben. Ein Unternehmen muss nicht einen im 
Einklang mit dem Practice Statement stehenden Mana-
gementbericht erstellen, um einen IFRS-konformen 
Abschluss vorzuweisen. 

Mit dem Lagebericht besteht in Deutschland bereits 
ein vergleichbares nationales Berichtsinstrument. Die 
Anforderungen des Practice Statement stehen nicht im 
Widerspruch mit den handelsrechtlichen Vorschriften, 
enthalten bzgl. der Berichterstattung über Manage-
mentziele und Strategien aber einen über die HGB-
Vorschriften hinausgehenden Inhalt. 

Literatur: Fischer, PiR 1/2011, S. 21ff. 

2.7. Konsultationsdokument „Effective Dates 
and Transition Method 

Des Weiteren haben der IASB und das FASB bereits am 
19. September 2010 das Konsultationsdokument „Re-
quest for Views on Effective Dates and Transition 
Methods“ veröffentlicht. Beide Standardsetter wollen 
damit  Meinungen einholen, wann neue Rechnungsle-
gungsstandards, die im Rahmen der Konvergenzbestre-
bungen entstehen, in Kraft treten sollen. 

Vor dem Hintergrund des Abschlusses vieler großer 
Projekte in 2011, werden Stellungnahmen erbeten, ob 
und wie die Daten des Inkrafttretens gestaffelt werden 
sollen, um die Belastung für die betroffenen Parteien 
zu reduzieren. Stellungnahmen können bis zum 
31. Januar 2011 eingereicht werden. 
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2.8. Änderung des Arbeitsplans des IASB 

Das IASB und FASB haben am 22. September 2010 über 
die Fertigstellung der Projekte Reporting Entity (Fra-
mework, Phase D), Financial Statement Presentation 
sowie Financial Instruments with Characteristics of 
Equity aufgrund der Vielzahl parallel laufender Projek-
te und des Zeitplans diskutiert. Aufgrund des gemein-
samen Beschlusses, dass alle drei Projekte eine umfas-
sendere Zuwendung erfordern sei, eine Verzögerung 
oder Verschiebung unvermeidlich. Konkrete Beschlüsse 
zur Änderung des Arbeitsplans wurden jedoch noch 
nicht gefasst. 

Insbesondere die Überarbeitung zur Eigenkapital-
abgrenzungsfrage ist somit aufgeschoben. Voraussicht-
lich bis Mitte nächsten Jahres kann weder mit den 
zuletzt geplanten, selektiven Änderungen zu IAS 32 
(bzgl. Klassifizierung kündbarer Instrumente, Behand-
lung wandelbarer Instrumente) noch mit einer Überar-
beitung der Regelungen zur Abgrenzung des Kapitals 
gerechnet werden. 

2.9. Nachfolger des IASB-Vorsitz ernannt 

Die International Financial Reporting Standards 
Foundation hat am 12. Oktober 2010 die Ernennung 
von Hans Hoogervorst als Vorsitzenden und Ian 
Mackintosh als stellvertretenden Vorsitzenden des IASB 
bekanntgegeben. 

Hans Hoogervorst wird Nachfolger von Sir David 
Tweedie, dessen Amtszeit Ende Juni 2011 endet. 
Hoogervorst ist gegenwärtig Vorsitzender der nieder-
ländischen Finanzmarktaufsicht AFM, Vorsitzender der 
International Organization of Securities Commissions 
IOSCO und Co-Vorsitzender der Financial Crisis Adviso-
ry Group. Alle diese Ämter sollen mit Beginn seines 
Amtsantritts niedergelegt werden.  

3. IM BLICKPUNKT 

3.1. Hintergrund 

Für gemeinschaftliche wirtschaftliche Aktivitäten 
sehen die IFRS gesonderte Vorgaben zur bilanziellen 
Erfassung vor. Angesprochen ist die Bilanzierung eines 
joint venture (im weiteren Sinne gem. IAS 31.3), also 
die vertragliche Vereinbarung zwischen zwei oder 
mehreren Parteien über eine wirtschaftliche Tätigkeit 
unter gemeinschaftlicher Führung (joint control). 
Werden gemeinschaftliche wirtschaftliche Aktivitäten 
in einer selbständigen unternehmerischen und rechtli-
chen Einheit (jointly controlled entity) gebündelt, 
ergeben sich besondere Fragen zur Bilanzierung und 
Konsolidierung von Anteilen an der Gesellschaft im 
Abschluss des Partnerunternehmens (venturer). Nach 
bislang geltendem Recht kann die Beteiligung an ei-
nem Gemeinschaftsunternehmen im Konzernabschluss 
eines venturer wahlweise durch Quotenkonsolidierung 
(IAS 31.30) oder nach der equity-Methode (IAS 31.38) 
bilanziert werden. 

3.2. Projekt joint arrangements 

Bereits Ende 2007 wurde ED 9 Joint Arrangements, 
welcher endgültig IAS 31 und SIC-13 ersetzen soll, 
vorgelegt, der zur Konvergenz der IFRS mit den 
US GAAP beitragen soll. Für die Überarbeitung waren 
zwei Aspekte maßgeblich: 

 Ein joint arrangement soll einem rights-of-use 
Ansatz folgend – konzeptionell ähnlich ED Leases – 
an den Rechten und Pflichten, welche die Beteilig-
ten an dem jeweiligen joint arrangement haben 
ausgerichtet werden, d.h. es werden die vertragli-
chen Rechte und Pflichten der Partnerunterneh-
men an einer gemeinschaftlichen Aktivität abgebil-
det. 

 Beteiligungen an joint ventures in der Form von 
Gemeinschaftsunternehmen dürfen künftig nicht 
mehr nach der bislang nach IFRS zulässigen Quo-
tenkonsolidierung abgebildet werden, sondern sind 
analog den US-amerikanischen Regelungen (APB 18; 
EITF 00-01) mittels der Equity-Methode abzubilden.  

Die primären Rechenwerke Konzernbilanz, Konzern-
gesamtergebnisrechnung sowie Konzernkapitalfluss-
rechnung würden dann anteilige Vermögenswerte, 
Schulden sowie Ertrags- und Aufwandsbestandteile 
nicht mehr als solche „on balance“ zeigen. Ein erwar-
teter Projektabschluss mit Veröffentlichung eines 
finalen IFRS war für das zweite Quartal des Jahres 
2009 vorgesehen, ist aber wegen erheblicher konzep-
tioneller Kritik am ED und in der Folge dringlicher 
Projekte (u.a. Financial Instruments und Leases) im-
mer weiter aufgeschoben worden. Nunmehr ist ein 
finaler IFRS angekündigt für Q1/2011, der gleichzeitig 
eine Einstellung des langfristigen joint venture-
Projekts zur Bilanzierung von Gemeinschaftsunter-
nehmen bedeutet. 

3.3. Konzeptionelle Beurteilung 

Der ED weist – auch durch die vielen Kommentierungen 
angeführt - konzeptionelle Defizite auf. Als konstituti-
ver Inhalt des ED zu joint arrangements bleibt die 
Vorschrift, Gemeinschaftsunternehmen at equity zu 
konsolidieren. Zur Technik der equity-Methode wird 
jedoch nur auf den Standard für assoziierte Unterneh-
men IAS 28 verwiesen. Ein solcher Verweis ist zweck-
mäßig, führt aber auch zu der Frage, welchen Sinn 
überhaupt noch ein eigener Standard für joint arran-
gements hat: 

 Im joint assets und operations betreffenden Teil ist 
er deklaratorisch und damit überflüssig. 

 Im Gemeinschaftsunternehmen betreffenden Teil 
schafft er Gleichheit mit der Konsolidierung assozi-
ierter Unternehmen, behandelt die Rechtsfolgen 
dieser Gleichheit aber nicht selbst, sondern nur 
durch Verweis. 

Da die Konsolidierung von Gemeinschafts- und assozi-
ierten Unternehmen somit gleichgestellt wird, ist 
fraglich warum beide Beteiligungsformen noch – bzw. 
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weiterhin – im Rahmen verschiedener IFRS unterschie-
den werden.  

Der Anteil an einem Gemeinschaftsunternehmen ver-
mittelt Einfluss auf ein anderes Unternehmen, sogar 
Vetomacht, aber keine Möglichkeiten, über dessen 
Vermögenswerte und Schulden frei zu verfügen. Der 
venturer hat, bezogen auf den einzelnen Vermögens-
wert des Gemeinschaftsunternehmens, weder einen 
realen noch einen ideellen Eigentumsanteil, über den 
er individuell verfügen könnte. Er kann vielmehr nur 
insgesamt über die Fortsetzung oder Einstellung seines 
Engagements im Gemeinschaftsunternehmen, also 
über Beibehaltung oder Veräußerung der Beteiligung 
entscheiden. Unter diesen Umständen sollte die Betei-
ligung Bilanzierungsgegenstand sein und nicht das 
vermeintlich „dahinter liegende” Vermögen. 

3.4. Praktische Erleichterungen und Bedenken 

Auch aus praktischen Erwägungen spricht mehr für die 
Abschaffung der Quotenkonsolidierung und somit für 
die equity-Konsolidierung als dagegen. Zwar sind auch 
bei der Anwendung der equity-Methode in einer 
Nebenrechnung stille Reserven und ein goodwill auf-
zudecken, die planmäßige Fortschreibung ist jedoch 
deutlich einfacher als bei der Quotenkonsolidierung. 
Da nur ein Wert in Bilanz und Gesamtergebnisrechnung 
gezeigt wird, kommt es auf die genaue Höhe der stil-
len Reserven und der Restnutzungsdauer der Vermö-
genswerte des Beteiligungsunternehmens nicht an. 
Angemessene Schätzungen auf aggregierter Basis rei-
chen aus, um den ohnehin nur saldiert gezeigten Bi-
lanz- und GuV-Wert planmäßig fortzuentwickeln. 

Auch die Frage der außerplanmäßigen Abschreibung 
gestaltet sich für die equity-Methode einfacher: Auf 
ein eventuelles impairment wird die Beteiligung als 
ganzes getestet, indem deren Buchwert mit dem Bar-
wert der erwarteten Ausschüttungen verglichen wird. 
Bei quotaler Konsolidierung sind hingegen den allge-
meinen Regeln von IAS 36 folgend Betrachtungen auf 
der Ebene sog. zahlungsmittelgenerierender Einheiten 
(CGU) erforderlich. Der aus quotaler Konsolidierung 
aufgedeckte goodwill kann dabei regelmäßig nicht 
einer CGU „joint venture” zugeordnet werden, son-
dern ist unter Beachtung erwarteter Synergien auf 
eine oder mehrere andere CGUs zu verteilen. Schon 
diese Zuordnung ist schwierig. Die Komplexität wird 
noch verstärkt, wenn die einzelnen Vermögenswerte 
regelmäßig anders zugeordnet werden müssen als der 
goodwill, de facto also mehrere impairment-Tests 
über den gleichen Gegenstand „Beteiligung an einem 
joint venture“ laufen. 

Allerdings ergeben sich auch für die Anwendung der 
equity-Methode besondere Anwendungsfragen als 
Folge der Überarbeitung der Definitionen. Dem rights-
of-use Ansatz folgend, soll durch die getrennte Dar-
stellung einzelner Komponenten die bilanzielle Dar-
stellung unabhängiger von der rechtlichen und forma-
len Ausgestaltung des joint arrangement gestaltet 

werden. Dies wiederum verlangt, dass die assets der 
jeweiligen arrangements in ihre zugrunde liegenden 
Rechte aufgeteilt und einzeln erfasst werden müssen. 
Vorgesehen ist, erst alle Verwertungsrechte mit Ver-
bindung zu joint operations und joint assets zu identi-
fizieren (exclusive rights to a share of the asset and 
the economic benefits generated from that asset), 
bevor die Residualgröße als eigentliches joint venture 
betrachtet werden kann. 

Fraglich bleibt allerdings, wie sich bei einem pauscha-
len Kaufpreis (sog. lump-sum price) überhaupt einzel-
ne Rechte separieren und zuweisen lassen, da Markt-
preise für spezifische und individuelle  
(Nutzungs-)Rechte im Zweifelfalls kaum vorliegen 
werden. Genauso fraglich bleibt wie die equity-
Bewertung auf die sich ergebende Residualgröße vor-
zunehmen ist. 

Literatur: Lüdenbach/Hoffmann, IFRS-Kom., 8. Aufl. 
2010, §34. 
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